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 An den 
GKV-Spitzenverband 
Mittelstr. 51 
Berlin 
 
- nur per Mail - 
 
 
 
 
 
Anpassung der Festlegungen nach § 31 Abs. 4 S. 6 RSAV für das Ausgleichsjahr 2011  
 
Bekanntgabe  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Helstelä, 
 
anbei erhalten Sie die Dokumente zur Anpassung der Festlegungen zum morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleich nach § 31 Absatz 4 Satz 6 RSAV. Diese Dokumente sind 
auch auf der Internetseite des BVA abrufbar. Wir bitten Sie, die Krankenkassen entspre-
chend zu informieren. 
 
Zur Information weisen wir darauf hin, dass in der Anlage „Ä2-ICD2009-JA2011.xls“ ein – 
bereits in der Festlegung vom 30.09.2010 bestehender - redaktioneller Fehler korrigiert 
wurde: Im Arbeitsblatt "Zuordnung ICD DXG HMG" wurde für die beiden ICD-Kodes M84.48 
und M90.78 fälschlicherweise die Zuordnung zur MG 203 (anstelle MG 157) dokumentiert. 
Die Auswertungen waren von diesem redaktionellen Fehler nicht betroffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Dr. Gabriele Petersen 
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